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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.06.1990

Norm

StGB §302 Abs1

Rechtssatz

Die Weisung, eine Bauführung auch vor rechtskräftiger Baubewilligung zu tolerieren, stellt zwar ohne Zweifel eine

verwaltungsrechtlichen Grundsätzen widerstreitende, dessen ungeachtet aber nach außen hin wirksame, formlose

Baubewilligung unter Verletzung der eine derartige Regelung verbietenden (Krnt) BauO dar, doch kann jedenfalls dann,

wenn der betre<ende Beamte (Bürgermeister) die Abführung des bereits anhängigen Bauverfahrens unter Beachtung

der in der Krnt BauO vorgeschriebenen Richtlinien nicht beein=ußt, von einer bereits für sich allein zur Schädigung

eines konkreten Rechtes der Gebietskörperschaft führenden totalen Negierung der maßgeblichen (Krnt) BauO keine

Rede sein.
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